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Übersicht Aufstellungsverfahren Flächennutzungsplan 

 

Aufstellungsbeschluss durch den Rat der Stadt Neuss am 09.05.2014 

 

Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB vom 24.11.2014 bis 30.01.2015 

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 Abs. 1 BauGB vom 16.06.2014 bis 01.08.2014 

 

Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 Abs. 2 BauGB vom 16.01.2018 bis 16.03.2018 

 

Erneute Öffentliche Auslegung gemäß § 4a Abs. 3 i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB vom 16.07.2020 
bis 17.08.2020 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4a Abs. 3 
i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB vom 07.07.2020 bis 17.08.2020 

 

Feststellungsbeschluss durch den Haupt- und Sicherheitsausschuss stellvertretend für den 
Rat der Stadt Neuss am 29.01.2021 (gemäß § 60 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW) 

 

Genehmigung gemäß § 6 Abs. 1 BauGB durch die Bezirksregierung Düsseldorf mit Verfügung 
vom 08.07.2021  

 

Bekanntmachung des Flächennutzungsplans gemäß § 6 Abs. 5 BauGB am 31.07.2021 

 



Landschaftsplan Rhein-Kreis Neuss 

Teilbereich 1 – Neuss (Kartenausschnitt M 1:15.000)  

Rennbahngelände - Entwicklungsziele für die Landschaft gemäß Landschaftsplan 

Erhaltung innerstädtischer Grünflächen für die Erholung und 

zur Erhaltung der stadtklimatischen Ausgleichsfunktion 

Landschaftsschutzgebiet 

Das Rennbahngelände ist Bestandteil des 

Landschaftsschutzgebietes 

6.2.2.4 Landschaftsschutzgebiet  
„Nördliche Rheinaue zwischen Grimlinghausen 
und Oelgangsinsel“  

Die Festsetzung erfolgt gemäß § 21 a) und b) LG 
insbesondere 

• wegen seiner botanischen, zoologischen,
ornithologischen, geomorphologischen und
kulturhistorischen Bedeutung

• als prägendes Landschaftselement

• wegen seiner Refugialfunktion für an
Fließgewässer gebundene Organismen

• wegen seiner Bedeutung für die Erholung

Weitere Bestandteile des LSG 6.2.2.4 sind u.a.
der Scheibendamm, das Gelände der ehemaligen 
Fabrik Albert, das Feuchtgebiet im Hammfeld  



Regionalplan Düsseldorf (RPD) 

Blatt 24, Stand 22.04.2022 

 

Legende (Auszug) 

Zeichnerische Darstellung 
des Regionalplans Düsseldorf 

 

 
 

Auszug ohne Maßstab (Original 1 : 50.000) 




